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1. Bundesfinanzhof erweitert den Kreis der Freiberufler im Bereich der 

elektronischen Datenverarbeitung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.9.2009 entschieden, dass ein Diplom-Ingenieur 
(Studienrichtung technische Informatik), der als Netz- oder Systemadministrator eine Vielzahl von 
Servern betreut, den Beruf des Ingenieurs ausübt und mithin freiberufliche, nicht der Gewerbesteuer 
unterliegende Einkünfte erzielt. 
 
In zwei weiteren Verfahren stufte der BFH mit Urteilen vom selben Tag weitere technische Dienst-
leistungen, die ausgewiesene Computerfachleute erbracht hatten, als ingenieurähnlich ein. 
 
In der bisherigen Rechtsprechung des BFH war geklärt, dass die Entwicklung von anspruchsvoller 
Software durch Diplom-Informatiker oder vergleichbar qualifizierte Autodidakten eine ingenieurähn-
liche und damit freie Berufstätigkeit darstellt. Für den technischen Bereich der elektronischen Daten-
verarbeitung hat der BFH nunmehr den Kreis der ingenieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. Danach 
kann neben dem sogenannten „software-engineering“ auch die Administratorentätigkeit, die Betreu-
ung, individuelle Anpassung und Überwachung von Betriebssystemen oder die Tätigkeit als leitender 
Manager von großen IT-Projekten als freiberuflich zu qualifizieren sein. 
 
 
2. Abzugsverbot bei Veräußerungs- und Aufgabeverlusten von Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften 
 
Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte steuer-



pflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils andere Hälfte der 
Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
henden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste zu behandeln 
sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer nunmehr zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
25.6.2009 gilt das Halbeinkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das 
grundlegend Neue an dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust dann in 
vollem Umfang steuerlich abziehbar sein muss. 
 
Anmerkung: Das Halbeinkünfteverfahren wurde ab 2009 durch das sog. Teileinkünfteverfahren ab-
gelöst, bei dem Veräußerungen zu 60 % steuerpflichtig und Veräußerungsverluste entsprechend zu 
60 % abzugsfähig sind.  
 
Mit Spannung war die Reaktion der Finanzverwaltung zu diesem Urteil erwartet worden. 

Nunmehr liegt sie vor. Danach dürfen die Finanzbeamten die Grundsätze des BFH-Urteils aus 

folgenden Gründen nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anwenden: 
 
Das Halbeinkünfteverfahren/Teileinkünfteverfahren ist von dem Grundgedanken geprägt, dass bei 
seiner Anwendung Gewinne und Verluste gleichermaßen nur zur Hälfte (ab 2009 zu 60 %) der Ein-
kommensteuer unterliegen sollen. Für eine abweichende Behandlung in Verlustfällen enthält das Ein-
kommensteuergesetz – nach Verwaltungsauffassung – keine Anhaltspunkte. Der Frage, ob in der Ver-
gangenheit Gewinnausschüttungen vorgenommen wurden, kommt in diesem Zusammenhang keine 
Bedeutung zu. Die dem Halbeinkünfteverfahren/Teileinkünfteverfahren zugrunde liegende Grundwer-
tung, Gewinne und Verluste gleich zu behandeln, gilt sowohl für die Vermögens- als auch für die 
Ertragsebene. Bei der Veräußerung einer Beteiligung erzielte Gewinne betreffen die Vermögensebene 
und unterliegen daher in gleicher Weise dem Halbeinkünfteverfahren/Teileinkünfteverfahren wie 
mögliche Liquidationsverluste. Entgegen der Auffassung des BFH kommt es daher nicht darauf an, ob 
auf der Ertragsebene aus der Beteiligung Einnahmen (Gewinnausschüttungen) zugeflossen sind. 
 
Bitte beachten Sie: Nachdem zu diesem Thema jedoch noch weitere Verfahren anhängig sind, gilt es 
entsprechend gelagerte Fälle noch offenzuhalten! 
 
 
3. Studiengebühren sind keine außergewöhnlichen Belastungen 
 
Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden 
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse 
und gleichen Familienstands, können die Aufwendungen als sog. außergewöhnliche Belastungen von 
der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abgezogen werden, soweit eine vom Gesetz festge-
legte Zumutbarkeitsgrenze überschritten wird. Darüber hinaus kann zur Abgeltung des Sonderbedarfs 
für ein in Berufsausbildung befindliches und auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind ein Freibe-
trag in Höhe von 924 € je Kalenderjahr abgezogen werden. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun mit dem am 17.2.2010 veröffentlichten Urteil entschieden, dass 
Studiengebühren für den Besuch einer (privaten) Hochschule nicht als außergewöhnliche Belastung 
bei der Einkommensteuer abziehbar sind.  
 
Im Streitfall hatten die Eltern für das Studium ihres 22-jährigen Sohnes an einer privaten Hochschule 
Studiengebühren in Höhe von 7.080 € entrichtet, die sie in ihrer Einkommensteuererklärung als au-
ßergewöhnliche Belastungen geltend machten. Das Finanzamt ließ den Abzug der Aufwendungen 
nicht zu, gewährte jedoch wegen der auswärtigen Unterbringung des Sohnes den Sonderbedarfsfreibe-
trag. Einspruch und Klage blieben erfolglos. 
 
Der BFH erkannte jedoch die Studiengebühren nicht als außergewöhnliche Belastung an. Nach seiner 
Auffassung handelt es sich bei derartigen Aufwendungen nicht um außergewöhnlichen, sondern um 



üblichen Ausbildungsbedarf, und zwar selbst dann, wenn die Aufwendungen im Einzelfall außerge-
wöhnlich hoch und für die Eltern unvermeidbar sind. Der übliche Ausbildungsbedarf werde in erster 
Linie durch Kindergeld und Kinderfreibetrag abgegolten.  
 
 
4. Beschränkte Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten verfassungsgemäß? 
 
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehö-
renden Kindes, die wegen Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen anfallen, können bei Kindern, die 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Höhe von zwei Dritteln, höchstens 4.000 € je Kind, 
wie Werbungskosten abgezogen werden. Der Abzug eines darüber hinausgehenden Betrages kommt 
nicht in Betracht. Eine verfassungskonforme Auslegung dahingehend, dass weitere Betreuungskosten 
zu berücksichtigen sind, ist nach Auffassung des Sächsischen Finanzgerichts (FG) nicht geboten.  
 
Ob die Höchstgrenze von 4.000 € gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstößt oder in verfas-
sungskonformer Weise auszulegen ist, musste in diesem Fall nicht entschieden werden, da die Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen diesen Grenzbetrag nicht überschreiten. Die Regel im Einkommens-
teuerrecht ist auch nicht in verfassungskonformer Weise dahingehend auszulegen, dass nicht nur zwei 
Drittel, sondern die gesamten entstandenen Kosten wie Werbungskosten zu berücksichtigen sind. 
Auch die Begrenzung auf zwei Drittel der Betreuungskosten begegnet nach Meinung des FG keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken.  
 
Anmerkung: Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde aber zugelassen, da über die Frage, ob die 
Regelung zu den Kinderbetreuungskosten gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstößt, höchst-
richterlich noch nicht entschieden wurde. Betroffene Eltern sollten die Kosten in voller Höhe geltend 
machen. Das Finanzamt hat die „beschränkte Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten“ bereits in 
seinen Katalog der vorläufigen Steuerfestsetzungen aufgenommen. 
 
 
5. Leistungen der privaten Pflegezusatzversicherung mindern den Steuerabzug 
 
Die Leistungen einer privaten Pflegezusatzversicherung mindern die steuerlich als außergewöhnliche 
Belastungen abzugsfähigen Pflegekosten. Dies hat das Finanzgericht Köln (FG) in seinem Urteil vom 
15.12.2009 entschieden. 
 
In dem Verfahren machte ein schwerstpflegebedürftiger Steuerpflichtiger (Pflegestufe III) geltend, 
dass das Pflegegeld seiner privaten Pflegezusatzversicherung nicht auf seine Heim-
unterbringungskosten anzurechnen sei. Dem ist das FG nicht gefolgt. Nach seiner Auffassung besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen der Versicherungsleistung und den durch die Pflege entstehenden 
Aufwendungen. Bei seiner Entscheidung hat sich das FG auf die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs aus dem Jahre 1971 bezogen, wonach auch die Zahlungen aus einer Krankenhaustagegeldversi-
cherung die Krankheitskosten mindern. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde jedoch zugelassen. 
 
 
6. Änderung beim Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden ab dem 

1.1.2011 
 
Wird ein Gebäude teils betrieblich und teils privat genutzt, kann es insgesamt dem Unternehmens-
vermögen zugeordnet werden, mit dem Vorteil, dass die Vorsteuern aus den gesamten Herstellungs-
kosten und den laufenden Aufwendungen in voller Höhe abziehbar sind. Im Gegenzug ist die Nutzung 
des privaten Gebäudeteils der Umsatzsteuer zu unterwerfen.  
 
Durch dieses Verfahren erlangen Steuerpflichtige einen Liquiditätsvorteil. Der Unternehmer kann 
demnach bei der Anschaffung oder Herstellung eines gemischt genutzten Gebäudes den vollen Vor-
steuerabzug geltend machen, der über 10 Jahre durch die Besteuerung der Privatnutzung anteilig zu-
rückgeführt wird.  



 
Das führt in seiner Konsequenz quasi zu einer Rückzahlung des Vorsteuerbetrages innerhalb von 10 
Jahren. Dennoch scheint das Modell wegen des Zinsvorteils immer noch attraktiv. Es gilt allerdings 
zu beachten, dass das Risiko der Besteuerung einer eventuellen nicht vermeidbaren Grundstücksent-
nahme besteht, sodass vor Inanspruchnahme dieses Modells unbedingt steuerlicher Rat eingeholt 
werden sollte. 
 
Mit der Einführung einer neuen Regelung in die Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird der Vorsteuer-
abzug bei gemischt genutzten Grundstücken ab dem 1.1.2011 nicht mehr voll gewährt.  Danach kann 
höchstens der Teil der Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden, der auf die Verwendung des 
Grundstücks für unternehmerische Zwecke entfällt. 
 
 
7. Vorsteuerabzug bei Ausweis eines überhöhten Steuerbetrags 
 
Mit Urteil vom 19.11.2009 hat der Bundesfinanzhof (BFH) über die Höhe des Vorsteuerabzugs aus 
Rechnungen entschieden, in denen der Steuersatz und damit auch die Umsatzsteuer unzutreffend an-
gegeben wurden. Wies der Rechnungsaussteller in einer Rechnung den Regelsteuersatz (19 %) aus, 
obwohl die gelieferte Ware tatsächlich nur dem ermäßigten Steuersatz (7 %) unterliegt, war umstrit-
ten, ob dieser Fehler zur gänzlichen Versagung des Vorsteuerabzugs führte.  
 
Anders als die Vorinstanz entschied der BFH, dass dem Leistungsempfänger in solchen Fällen der in 
dem überhöhten Steuerbetrag enthaltene (gesetzlich geschuldete) Betrag als Vorsteuer zusteht. Dieser 
beträgt 7 % des in der Rechnung ausgewiesenen Nettobetrages.  
 
 
8. Erbschaftsteuer nicht aus der Substanz des Betriebes bezahlen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 11.11.2009 entschieden, dass die Begünstigung des 
Betriebsvermögens im Erbfall auch dann wegen zu hoher Entnahmen aus dem Betriebsvermögen 
nachträglich (teilweise) entfällt, wenn die Entnahmen ausschließlich der Zahlung der durch den Er-
werbsvorgang ausgelösten Erbschaft- oder Schenkungsteuer dienten.  
 
Nach dem Erbschaftsteuergesetz fallen der Freibetrag und der verminderte Wertansatz rückwirkend 
weg, soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb als Gesellschafter einer Gesell-
schaft bis zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Entnahmen tätigt, die 
die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewinne oder Gewinnanteile seit dem Er-
werb um mehr als 150.000 € übersteigen (sog. Überentnahmen). 
 
Im konkreten Fall hatte ein Vater seiner Tochter einen Teil seines Kommanditanteils geschenkt. Das 
Finanzamt gewährte der Tochter zunächst die steuerlichen Vergünstigungen. Diese zahlte die festge-
setzte Schenkungsteuer unmittelbar vom Geschäftskonto der KG, was zu Überentnahmen im Sinne 
des Erbschaftsteuergesetzes führte. Nachdem das Finanzamt diesen Umstand aufgeklärt hatte, versag-
te es rückwirkend anteilig die gewährten Steuervergünstigungen. Die Tochter vertrat dagegen die 
Auffassung, Überentnahmen zur Schenkungsteuertilgung seien unschädlich.  
 
Nach Auffassung des BFH kommt es jedoch nicht auf die Gründe an, die zu einer Überentnahme füh-
ren. Befreiungsschädlich ist grundsätzlich jede Entnahme. Die Norm ist nicht auf Missbrauchsfäl-
le beschränkt. Dies entspricht dem Sinn der Vorschrift, wonach die Steuervergünstigungen nur ge-
währt werden sollen, wenn und soweit der Betrieb in seinem Bestand fortgeführt wird. Dieser Zweck 
hindert den Gesetzgeber nicht, das begünstigte Betriebsvermögen schmälernde Entnahmen generell 
als begünstigungsschädlich zu begreifen, soweit sie den Freibetrag bzw. die Summe der Gewinne und 
Einlagen übersteigen. Darin liegt nach Auffassung des BFH keine verfassungsrechtlich unzulässige 
Typisierung. 
 
 



9. Pflichten und Gefahren für Arbeitgeber bei 400-€-Jobbern im Sozialversiche-
rungsrecht 

 
Bei mehreren parallel ausgeübten Minijobs kann durch Überschreiten der monatlichen Entgeltgrenze 
von 400 € Versicherungspflicht eintreten. Um die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäfti-
gung richtig durchführen zu können, sollte der Arbeitgeber daher bei Beginn einer Beschäftigung 
abfragen, ob der Arbeitnehmer bereits bei anderen Arbeitgebern geringfügig oder versicherungs-
pflichtig beschäftigt ist. Um dieses später verbindlich nachweisen zu können, empfiehlt es sich, einen 
„Personalfragebogen für geringfügig Beschäftigte“ auszufüllen und vom Arbeitnehmer unterschreiben 
zu lassen. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die entsprechenden Angaben über den Beschäftigten zu 
den Entgeltunterlagen nimmt. Einen solchen Personalfragebogen finden Sie z. B. im Internet bei der 
Minijobzentrale unter: http://www.minijobzentrale.de und dort unter „Download-Center“ und dem 
Link „Formulare und Anträge“. 
 
Stellt ein Sozialversicherungsträger erst im Nachhinein zum Beispiel durch Datenabgleich oder im 
Rahmen einer Betriebsprüfung fest, dass die Beschäftigung vom Arbeitgeber falsch beurteilt wurde 
und eigentlich keine Geringfügigkeit (Versicherungsfreiheit), sondern Versicherungspflicht gegeben 
ist, tritt diese mit der Bekanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle oder durch einen Renten-
versicherungsträger ein. Sie gilt damit nur für die Zukunft; für die zurückliegende Zeit bleibt die Be-
schäftigung versicherungsfrei.  
 
Anmerkung: Diese Regelung gilt allerdings nicht, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahr-
lässig versäumt hat, den Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären.  
 
Hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei Beschäftigungsbeginn nicht nach weiteren Beschäftigun-
gen gefragt bzw. die Angabe weiterer Beschäftigungen ignoriert, tritt Versicherungspflicht auch für 
die Vergangenheit ein. Die Beiträge sind vom Arbeitgeber nachzuzahlen! 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 12.04.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.04.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; 
Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Aufwendungen für sowohl geschäftlich wie auch privat veranlasste Reisen 

teilweise besser absetzbar 
 

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) ändert mit Beschluss vom 21.9.2009 seine Rechtspre-
chung zur Beurteilung gemischt (beruflich und privat) veranlasster Aufwendungen und lässt Aufwen-
dungen für gemischt veranlasste Reisen in größerem Umfang als bisher zum Abzug als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten zu. 
 
In einem entschiedenen Fall aus der Praxis besuchte ein Steuerpflichtiger eine Computer-Messe in 
Las Vegas. Das Finanzamt war der Auffassung, von den sieben Tagen des USA-Aufenthalts seien nur 
vier Tage einem beruflichen Anlass zuzuordnen. Deshalb berücksichtigte es nur die Kongressgebüh-
ren, Kosten für vier Übernachtungen und Verpflegungsmehraufwendungen für fünf Tage.  
 
Der BFH kam zu dem Entschluss, dass Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt beruf-
lich (betrieblich) und privat veranlassten Reisen grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung nach Maßgabe 
der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile der Reise aufgeteilt werden können. Voraussetzung 
ist, dass die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung 
sind. Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge kann es jedoch im Ein-
zelfall erfordern, einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzuziehen oder ganz von einer Aufteilung 
abzusehen. 
 
Ein Abzug der Aufwendungen kommt nur dann insgesamt nicht in Betracht, wenn die – für sich gese-
hen jeweils nicht unbedeutenden – beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge (z. B. bei einer 



beruflich/privaten Doppelmotivation für eine Reise) so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht 
möglich ist, es also an eindeutigen Kriterien für eine Aufteilung fehlt. 
 
Damit gibt der Große Senat die bisherige Rechtsprechung auf, die der Vorschrift des Einkommensteu-
ergesetzes ein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlasste Aufwendungen 
entnahm. Diese Auffassung kann in der Praxis auch Auswirkungen auf die Beurteilung anderer ge-
mischt veranlasster Aufwendungen haben. 
 
Anmerkung: Von dieser Rechtsprechung sind allerdings solche unverzichtbaren Aufwendungen für 
die Lebensführung nicht betroffen, die durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen 
Existenzminimums pauschal abgegolten oder als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastun-
gen abziehbar sind (z. B. Aufwendungen für bürgerliche Kleidung oder für eine Brille).  
Um eine saubere Trennung zwischen beruflichen und privaten Aufwendungen zu erreichen, 

sollten betroffene Steuerpflichtige alle Unterlagen, die den Nachweis der beruflichen Sphäre 

der Reise dienen, aufbewahren.  

 

 
2. Investitionsabzugsbetrag für einen betrieblichen Pkw 
 
Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beab-
sichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließ-
lich oder fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des 
Weiteren muss der Steuerpflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzurei-
chenden Unterlagen seiner Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten angeben. 
 
Das Einkommensteuergesetz regelt indes nicht, wie die Absicht der ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblichen Nutzung zu belegen ist. Seitens des Gesetzgebers wird lediglich eine „Prog-
noseentscheidung“ gefordert, ohne dass erkennbar ist, ob und wie diese Prognose darzulegen bzw. 
glaubhaft zu machen ist. 
 
Für einen betrieblichen Pkw, der auch privat genutzt werden soll, kann die Absicht der ausschließlich 
oder fast ausschließlich betrieblichen Nutzung des Pkw dadurch dargelegt werden, dass der Steuer-
pflichtige geltend macht, den (ausreichenden) betrieblichen Nutzungsanteil mittels eines Fahrtenbu-
ches zu dokumentieren. 
 
Dem steht nach dem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 26.11.2009 nicht entgegen, dass der Steu-
erpflichtige für ein im Zeitpunkt der Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages vorhandenes 
Fahrzeug den privaten Nutzungsanteil unter Anwendung der sogenannten 1-%-Regelung ermittelt. 
 
 
3. Doppelte Höchstbeträge bei Handwerkerleistungen bereits ab 2008? 
 
Seit dem 1.1.2009 sind Aufwendungen für Handwerkerleistungen (Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen) besser von der Steuer absetzbar. Der bisherige Steuerbonus von bis zu 
600 € pro Jahr wird auf 1.200 € verdoppelt.  
 
In der Fachliteratur wird nunmehr teilweise die Meinung vertreten, dass der erhöhte Betrag bereits ab 
dem Jahr 2008 anzuwenden sei, weil das Gesetz zur „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstär-
kung“, mit dem der neue Höchstbetrag eingeführt worden ist, bereits vor dem 1.1.2009 in Kraft getre-
ten ist. 
 
Das Finanzgericht Münster folgt in seinem Beschluss vom 11.12.2009 dieser Auffassung nicht. Aus 
seiner Sicht bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass der auf 1.200 € heraufgesetzte Ermäßi-
gungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erst ab dem Jahr 2009 gilt.  
 



Anmerkung: Zu diesem Sachverhalt sind weitere Verfahren bei Finanzgerichten anhängig. Haus-
haltsnahe Dienstleistungen sollten deshalb zwingend in der Steuererklärung für 2008 angegeben wer-
den. Sollte das Finanzamt die Aufwendungen nicht bis zum neuen Höchstbetrag anerkennen, sollte 
ggf. Einspruch eingelegt und mit Hinweis auf die anstehenden Entscheidungen Ruhen des Verfahrens 
beantragt werden. 
 
 
4. Verbilligte Vermietung einer Wohnung zu Nichtwohnzwecken 
 
Die Nutzungsüberlassung einer Wohnung ist in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen, wenn das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 56 % 
der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Hier sei jedoch erwähnt, dass der Bundesfinanzhof bereits 2003 
entschieden hat, dass der volle Werbungskostenabzug – ohne weitere Prüfungen – nur noch dann 
möglich ist, wenn die vereinbarte Miete mindestens 75 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. 
 
Diese Regelung findet aber dann keine Anwendung, wenn eine Wohnung oder andere Räume zu an-
deren Zwecken als Wohnzwecken, z. B. gewerblichen Zwecken, vermietet werden. 
 
Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Rheinland ist bei einer verbilligten Vermietung einer 
Wohnung zu Nichtwohnzwecken – also z. B. zu gewerblichen Zwecken – in jedem Fall ein Wer-
bungskostenabzug nur im Verhältnis der vereinbarten Miete zur ortsüblichen Miete zulässig. In dem 
Umfang, wie ein Steuerpflichtiger aus privaten Gründen ganz oder teilweise darauf verzichtet, aus der 
Überlassung eines Wirtschaftsguts Einnahmen zu erzielen, steht ihm der Abzug von Betriebsausga-
ben/Werbungskosten nicht zu.  
 
 
5.  Verfassungsbeschwerde gegen steuerliche Behandlung des Elterngeldes 
 
Das einem betreuenden Elternteil zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkommens gezahlte 
Elterngeld beträgt 67 % seines vor der Geburt des Kindes durchschnittlich monatlich verfügbaren 
bereinigten Nettoeinkommens, höchstens jedoch 1.800 €. Der Mindestbetrag, der auch an vor der 

Geburt nicht erwerbstätige Elternteile gezahlt wird, beträgt 300 € monatlich.  
 

Das Elterngeld unterliegt steuerlich in voller Höhe dem Progressionsvorbehalt. Es wird zwar 

steuerfrei ausgezahlt, erhöht aber den Steuersatz für das übrige Einkommen. Das kann zu einer 

erheblichen Steuernachzahlung führen. 
 
Fraglich war nunmehr noch, ob diese steuererhöhende Wirkung auch für den Sockelbetrag von 300 € 
gelten soll. Diese Frage hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 21.9.2009 bejaht. Nach seiner 
Auffassung ist das nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz gezahlte Elterngeld dem Pro-
gressionsvorbehalt zu unterstellen. Es bezweckt, die durch die erforderliche Kinderbetreuung entgan-
genen Einkünfte teilweise auszugleichen. Dies gilt auch dann, wenn nur der Sockelbetrag geleistet 
wird. 
 
Anmerkung: Gegen dieses Urteil wurde nunmehr Verfassungsbeschwerde eingelegt. Hier sollten alle 
betroffenen Elternpaare ggf. Einspruch einlegen und unter Angabe des Aktenzeichens 2 BvR 2604/09 
beim Bundesverfassungsgericht das Ruhen des Verfahrens beantragen. 
 
 
6. Ist die Herabsetzung der Altersgrenze für den Kindergeldanspruch 

verfassungsgemäß? 
 
 
Eltern erhalten ab 2007 für ihre Kinder ab dem Geburtsjahrgang 1983 das Kindergeld nur noch bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres (vorher bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres). Eine Übergangs-



regelung ist für die Kinder des Geburtsjahrgangs 1982 vorgesehen. Sie erhalten das Kindergeld bis 
zur Vollendung des 26. Lebensjahres.  
 
Die Absenkung der Altersgrenze hat zahlreiche negative Auswirkungen auf die kindbedingten Steuer-
freibeträge wie z. B. Kinderzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz. Auch im Beamtenrecht erge-
ben sich Änderungen. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte die Frage, ob die neue Regelung verfassungswidrig ist, verneint 
und eine anhängige Klage zuungunsten des klagenden Steuerpflichtigen entschieden. Die Revision 
zum Bundesfinanzhof wurde jedoch wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, ob die Herab-
setzung der Altersgrenze – auch unter Berücksichtigung der Übergangsregelung – verfassungsgemäß 
ist, zugelassen. Diese ist unter dem Aktenzeichen III R 68/09 dort anhängig. 
 
 
7. BFH bejaht Verfassungsmäßigkeit der beschränkten Abziehbarkeit von Altersvor-

sorgeaufwendungen, von sonstigen Vorsorgeaufwendungen sowie des Grund-
freibetrags 2005  

 
 
1. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hält an seiner Auf-
fassung fest, dass im Anwendungsbereich des Alterseinkünftegesetzes ab dem 1.1.2005 geleistete 
Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und andere Altersvorsorgeaufwendungen ledig-
lich in beschränktem Umfang als Sonderausgaben abgezogen werden können.  
 
Der Gesetzgeber beurteilt auf Altersvorsorgeaufwendungen beruhende Renteneinnahmen ab dem Jahr 
2005 – abweichend von der bis dahin geltenden Rechtslage – als steuerbare Einnahmen. Ab dem Jahr 
2025 sind solche Aufwendungen in vollem Umfang als Sonderausgaben steuerwirksam zu berücksich-
tigen. Auch die bis dahin geltende Übergangsregelung ist nicht zu beanstanden. Nach dieser sind zwar 
im Jahr 2005 nur 60 % der Altersvorsorgeaufwendungen steuerlich anzusetzen, wobei dieser Prozent-
satz jährlich um 2 % bis auf 100 % ansteigt. Ob eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliegt, wird 
aber erst in den Jahren geprüft, in denen die Renteneinnahmen zufließen. Hier ist dann mit weiteren 
Klageverfahren zu rechnen. 
 
2. Sonstige Vorsorgeaufwendungen: Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der ab dem Jahr 
2005 geltenden Fassung gehören Beiträge zu Arbeitslosenversicherungen, zu bestimmten Erwerbs- 
und Berufsunfähigkeitsversicherungen, zu Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen 
sowie bestimmte Risikolebensversicherungen und vor dem Jahr 2005 abgeschlossene private Renten- 
und Lebensversicherungen. Solche Beiträge können (vorbehaltlich der sogenannten Günstigerprü-
fung) jährlich mit insgesamt höchstens 2.400 €, in bestimmten Fällen nur bis zu 1.500 € abgezogen 
werden.  
 
Nach Auffassung des BFH hat der Gesetzgeber in sachgerechter Weise danach differenziert, ob ein 
Steuerpflichtiger die Aufwendungen für seinen Krankenversicherungsschutz in vollem Umfang allein 
tragen muss oder ob sich dessen Arbeitgeber hieran durch Beitragszahlungen oder durch Beihilfen im 
Krankheitsfall beteiligt. 
 
Eine weitergehende steuerliche Freistellung gebiete auch nicht die Steuerfreiheit des Existenzmini-
mums. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.2.2008 sei die unzureichende 
steuerliche Berücksichtigung dieser Aufwendungen bis zum 31.12.2009 hinzunehmen. Die Aufwen-
dungen für die übrigen im Einkommensteuergesetz genannten Versicherungsbeiträge berührten nicht 
die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Dies gelte nach Auffassung des BFH auch für die zwangs-
weise zu leistenden Beiträge zur Arbeitslosenversicherung; sie dienten nicht der Existenzsicherung, 
sondern der Erlangung einer Lohnersatzleistung. 
 
3. Grundfreibetrag: Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf das Existenzmi-
nimum nicht der Einkommensbesteuerung unterworfen werden. Dies wird durch den Grundfreibetrag 



berücksichtigt. Messgröße hierfür ist das staatlich garantierte Sozialhilfeniveau. Hierzu legt die Bun-
desregierung alle zwei Jahre einen Bericht über das Existenzminimum vor. Das sächliche Existenzmi-
nimum beträgt danach bei Ehegatten im Jahr 2005 12.240 €. Nach Auffassung des BFH ist diese Be-
rechnung nicht zu beanstanden.  
 
 
8. Steuerwirksame Gestaltung des Zuflusses einer Abfindung 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können den Zufluss einer Abfindung anlässlich der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in der Weise steuerwirksam gestalten, dass sie die Fälligkeit der Abfindung vor 
ihrem Eintritt hinausschieben. 
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 11.11.2009 entschiedenen Fall wurde der Zeitpunkt der 
Fälligkeit einer (Teil-)Abfindungsleistung für das Ausscheiden des Arbeitnehmers zunächst in einer 
Betriebsvereinbarung auf November des Streitjahres bestimmt. Die Vertragsparteien verschoben je-
doch vor dem ursprünglichen Fälligkeitszeitpunkt im Interesse einer für den Arbeitnehmer günstige-
ren steuerlichen Gestaltung den Eintritt der Fälligkeit einvernehmlich auf den Januar des Folgejahres. 
Entsprechend wurde die Abfindung auch erst im Folgejahr ausgezahlt.  
 
Weil die Besteuerung vom Zufluss der Abfindung abhängt, war die Abfindung nach der Beurteilung 
des BFH deshalb auch erst im Auszahlungsjahr zu versteuern.  
 
Anmerkung: In einem „Einmalbetrag“ ausbezahlte Abfindungen dürfen auch in Zukunft nicht auf 
mehrere Steuerjahre aufgeteilt werden, um die Steuerlast zu senken. Anders verhält es sich aber, so-
bald ein Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber eine Fälligkeitsvereinbarung schließt. Damit kann die 
Auszahlung der Abfindung auf mehrere Kalenderjahre verteilt werden. Entscheidend für die Besteue-
rung ist der Zeitpunkt, an dem das Geld dem Arbeitnehmer zugeflossen ist. 
 
 
9. Bitte alle Steuerbescheide zur Prüfung einreichen 
 
Es mehren sich Fälle, in denen Mandanten Steuerbescheide nicht rechtzeitig zur Prüfung überlassen, 
z. B. weil das Ergebnis mit der bei der Zusendung der Steuererklärung gemachten Prognose überein-
stimmt. 
 
Leider wird dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. bei der Bearbeitung der nächsten Steu-
ererklärung, festgestellt, dass zwar das Ergebnis zutreffend ist, aber nicht alle hier angebrachten Vor-
behalte, die nach der Abgabenordnung aufzunehmen wären, im Bescheid enthalten sind. Wir bitten 
Sie deshalb, alle Bescheide sofort nach Eingang zur Prüfung an uns weiterzuleiten. 
 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.)  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli.-Zuschlag 

10.03.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 29.03.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 



  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; September = 
106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 
106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Bessere Familienförderung durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
 

Mit dem sog. Wachstumsbeschleunigungsgesetz will der Gesetzgeber auch Familien fördern. Dies 
erreicht er mit der Anhebung des Kindergeldes für jedes Kind um 20 €. Für das erste und zweite Kind 
erhalten Eltern seit dem 1.1.2010 184 €, für das dritte 190 €, ab dem vierten Kind kommen 215 € zum 
Tragen. 
 
Ein im selben Umfang erhöhter Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
gewährleistet eine bessere steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen der Familien für die 
Betreuung und Erziehung oder Ausbildung der Kinder. Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 wurden 
der Kinderfreibetrag um 504 € auf 4.368 € und der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf um 480 € auf 2.640 € erhöht. Entsprechend werden die Kinderfreibeträge für jedes 
Kind von 6.024 € ab dem Veranlagungszeitraum 2010 auf 7.008 € angehoben. 
 
 
2. Neue Umsatzsteuerregeln für Hotel- und Beherbergungsbetriebe 
 
Der Bundesrat hat Ende 2009 dem umstrittenen „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ zugestimmt, bei 
dem u. a. auch die Verminderung des Umsatzsteuersatzes auf 7 % ab dem 1.1.2010 für die kurzfristi-
gen Beherbergungen beschlossen wurde.  
 
Davon sind sowohl die Übernachtungsumsätze des klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige 
Beherbergungen in Pensionen, Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und vergleichbaren Einrichtun-
gen sowie die Überlassung von Campingflächen betroffen. Als „kurzfristig“ kann dabei in der Regel 
ein Zeitraum von weniger als 6 Monaten angesehen werden.  



 
Nicht betroffen sind aber solche Leistungen, die nicht unmittelbar zur Beherbergung gehören. Das gilt 
z. B. für das Frühstück, die Halbpension, die Getränke aus der Minibar, der Zugang zu Kommunikati-
onsnetzen (insbesondere Telefon und Internet), die TV-Nutzung („pay per view“), Wellnessangebote, 
die Überlassung von Tagungsräumen usw. 
 
Rechnungsausstellung durch Beherbergungsunternehmen: Ab dem 1.1.2010 müssen Beherber-
gungsbetriebe die unterschiedlichen Steuersätze in Rechnungen gesondert ausweisen. So sind neben 
den reinen Übernachtungsleistungen (7 %) die Nebenleistungen für Verpflegung (19 %) getrennt auf-
zuführen. Das betrifft sowohl die Nettobeträge wie auch die Umsatzsteuersätze und -beträge. Auch 
bei Tagungspauschalen oder sog. Wellnesswochenenden ist die Rechnung aufzusplitten. Die Betriebe 
müssen ihre Kalkulation offenlegen und die Preisanteile dem jeweiligen Steuersatz zuordnen. Erleich-
terungen gelten nur für Kleinbetragsrechnungen bis 150 €.  
 
Für die Silvesternacht gilt ein Steuersatz von 7 %. Der Steuersatz richtet sich nach dem Zeitpunkt, zu 
dem die Leistung ausgeführt wird. Die Beherbergung gilt erst am 1.1.2010 als ausgeführt. Es kommt 
hier nicht auf den Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung, dem Zeitpunkt der Entgeltsvereinnah-
mung oder der Rechnungserteilung an.  
 
Inwieweit die in der Fachpresse vertretene Auffassung greift, dass Beherbergungsbetriebe, die Gäste 
über die Jahreswende 2009/2010 – also z. B. über Weihnachten und Silvester – beherbergt haben und 
für die Gesamtzeit einen Gesamt-Übernachtungsbetrag berechnen, die Übernachtungsleistung mit dem 
ermäßigten Steuersatz versteuern können, ist nicht eindeutig geklärt. Bei der Übernachtungsleistung 
handelt es sich jedoch im umsatzsteuerlichen Sinne um eine sonstige Leistung, die erst dann ausge-
führt ist, wenn der Gast seinen Aufenthalt beendet. Demnach wären Beherbergungsbetriebe nicht 
verpflichtet, an sich wirtschaftlich teilbare Leistungen als solche auch gesondert abzurechnen. Zwar 
kann bei gleichbleibendem Übernachtungspreis grundsätzlich jede Übernachtung als Teilleistung 
angesehen werden. Dies gilt aber nur dann, wenn jede Übernachtung gesondert abgerechnet wird. 
Hierzu wird sich die Finanzverwaltung noch einmal deutlicher äußern müssen. 
 
Bitte beachten Sie: Ein falscher (überhöhter) gesonderter Steuerausweis von 19 % führt zwangsweise 
zu einer zusätzlichen Steuerschuld. Bei Kleinbetragsrechnungen genügt bereits die Angabe des Steu-
ersatzes von 19 %, um eine entsprechende Steuerschuld auszulösen. 
 
Auswirkungen auf Geschäftsreisende: Die Beherbergungsbetriebe sind nicht verpflichtet, die Kos-
ten um die Differenz zwischen 19 % und 7 % zu senken. Tun sie das auch nicht, steigen die Preise für 
Geschäftsreisende entsprechend. So müsste z. B. ein Bruttoübernachtungspreis ab dem Jahreswechsel 
von 100 € auf 89,91 € sinken (netto 84,03 € zzgl. 5,88 € Umsatzsteuer). Wird der Übernachtungspreis 
hingegen nicht geändert, erhöht sich der Kostenfaktor des Gastes. Bleibt also der alte Bruttopreis von 
100 € bestehen, lautet die Rechnung auf netto 93,46 € zzgl. 6,54 € Umsatzsteuer. Geschäftsreisende 
können zwar die (verminderte) Vorsteuer aus den Hotelrechnungen erstattet bekommen, haben aber 
den Nachteil der geringeren Vorsteuer und eines entsprechend höheren Kostenfaktors. Bei einer 
Rechnung über 100 € sind das ca. 10 €. 
 
Nachdem die Nebenleistungen ab 1.1.2010 getrennt aufgeführt werden, muss der in der Rechnung 
zwangsweise auszuweisende Frühstückspreis in der angegebenen Höhe abgezogen werden und nicht 
mehr pauschal in Höhe von 4,80 € vom Rechnungsbetrag. Demnach können bei Arbeitnehmern nur 
die verbleibenden Hotelkosten als Übernachtungskosten steuerfrei erstattet werden – falls die Finanz-
verwaltung nicht einen anderen Lösungsvorschlag unterbreitet. 
 
 
3. Neuregelung bei der Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 

seit 1.1.2010 
 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften müssen sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), 
die sie seit dem 1.1.2008 mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 € angeschafft 



oder hergestellt haben, sofort abschreiben. Liegt der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 €, müs-
sen die Wirtschaftsgüter in einem Sammelposten zusammengefasst und unabhängig von der Verblei-
bensdauer im Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden.  
 
Nur noch die Bezieher von Überschusseinkünften (wie z. B. aus nicht selbstständiger Arbeit oder aus 
Vermietung und Verpachtung) hatten die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € im 
Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben.  
 
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führt nunmehr bei den Gewinneinkünften für Wirtschaftsgü-
ter, die ab dem 1.1.2010 angeschafft oder hergestellt werden, eine Wahlmöglichkeit ein.  
 
Sofortabschreibung: Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung voll abgeschrieben werden. Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, sind 
GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen. Das Ver-
zeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirt-
schaftsgüter über 410 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 
 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 150 € und unter 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht 
in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden.  
Neu ist hier, dass der Unternehmer auch Wirtschaftsgüter unter 150 € in den Sammelposten aufneh-
men kann und nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abschreiben muss. 
 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den Sammel-
posten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt wer-
den kann.  
 
 
4. AfA-Berechtigung bei Gesellschafteraufnahme in eine Einzelpraxis 
 
Bei der Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-Rechnung sind die Anschaffungskosten 
eines Gesellschafters für den Erwerb seiner mitunternehmerischen Beteiligung in einer steuerlichen 
Ergänzungsrechnung zu erfassen, wenn sie in der Überschussrechnung der Gesamthand nicht berück-
sichtigt werden können. 
 
Die Abschreibungsbeträge (AfA) stehen in voller Höhe dem Gesellschafter zu, der die Anschaffungs-
kosten getragen hat, soweit sie darauf entfallen, dass er für seinen Mitunternehmeranteil einen über 
dem Buchwert liegenden Preis an den Veräußerer bezahlt hat. Dasselbe gilt für die AfA auf den er-
worbenen originären Geschäftswert. Die Anschaffungskosten sind nicht in der Gewinnermittlung der 
Gesamthand, sondern in einer Ergänzungsrechnung zugunsten des Käufers zu erfassen und dort fort-
zuschreiben. 
 
 
5. Bemessungsgrundlage für Abschreibung nach Einlage eines Gebäudes 

in das Betriebsvermögen 
 
Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung nach Einlage eines Wirtschaftsguts in das Be-
triebsvermögen ist die Differenz zwischen dem Einlagewert und den vor der Einlage bei den Über-
schusseinkunftsarten bereits in Anspruch genommenen Absetzungen. 
 
Bei Wirtschaftsgütern, die für mehr als ein Jahr zur Erzielung von Einkünften verwendet oder genutzt 
werden, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen, der 
bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf 
ein Jahr entfällt. Ergänzend gilt, dass sich bei Wirtschaftsgütern, die in ein Betriebsvermögen einge-



legt werden, die „Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ um die bis zum Zeitpunkt der Einlage vor-
genommenen Abschreibungen mindern. Die Regelung gilt entsprechend auch für Gebäude.  
 
Bei den zum Teilwert eingelegten Wirtschaftsgütern ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs vom 18.8.2009 mit „Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ der Einlagewert gemeint. Bei die-
sen Wirtschaftsgütern besteht die AfA-Bemessungsgrundlage nach Einlage nicht zwingend aus den 
(eventuell niedrigeren) „historischen (fortgeführten) Anschaffungs- und Herstellungskosten“. Als 
„Anschaffungs- und Herstellungskosten“ ist der Einlagewert zugrunde zu legen. Würde die AfA-
Bemessungsgrundlage nach Einlage des Wirtschaftsguts auf die „historischen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten“ begrenzt, hätte dies – über den Ausschluss von Doppelabschreibungen hinaus – 
zur Folge, dass stille Reserven, die im Privatvermögen vor dem Einlagezeitpunkt gebildet wurden, 
nicht mehr abgeschrieben werden könnten und bis zum Abgang des Wirtschaftsguts aus dem Be-
triebsvermögen „eingefroren“ wären. 
 
 
6. Steuerliche Behandlung von Reisekosten bei betrieblichen und beruflichen 

Auslandsreisen seit 1.1.2010 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2009 hat das Bundesfinanzministerium die neuen Pauschbeträge für Ver-
pflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Aus-
landsreisen bekannt gemacht. Diese können auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de und dort unter Aktuelles > BMF-Schreiben/Veröffentlichun-
gen zu Steuerarten > Lohnsteuer heruntergeladen werden.  
 
Bei Reisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuer-
pflichtige vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage 
aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßge-
bend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pausch-
betrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutter-
land geltende Pauschbetrag maßgebend. 
 
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind nur in den Fällen der Arbeitgebererstattung an-
wendbar, für den Werbungskostenabzug sind die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend. Das 
gilt auch für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland. 
 
 
7. Kein Vorsteuerabzug einer Grundstücksgemeinschaft, wenn die Rechnung nur an 

einen der Gemeinschafter adressiert ist 
 
Einer Grundstücksgemeinschaft steht der Vorsteuerabzug aus Rechnungen für Modernisierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen eines Wohn- und Geschäftshauses nicht zu, wenn nach außen nur einer 
der Gemeinschafter als Vertragspartner auftritt, ohne offenzulegen, dass er auch im Namen des ande-
ren Gemeinschafters handelt, und wenn die Rechnungen nur an ihn adressiert sind. Das entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.9.2009.  
 
Der Vorsteuerabzug des Unternehmers setzt voraus, dass die Lieferungen oder sonstigen Leistungen 
„für sein Unternehmen“ ausgeführt worden sind. Unbeachtlich ist daher, wer zivilrechtlicher Eigen-
tümer des bezogenen Leistungsgegenstands wird, wem die Leistung wirtschaftlich zuzuordnen ist 
oder wer die empfangene Leistung bezahlt hat. 
 
In Anwendung dieser Grundsätze hat der BFH entschieden, dass einer Bauherrengemeinschaft der 
Vorsteuerabzug aus Rechnungen, die ihr erteilt worden sind, nur dann zusteht, wenn sie selbst die 
Leistungen in Auftrag gegeben hat und sie selbst Empfängerin dieser Leistungen ist, Leistungsemp-
fänger also nicht die einzelnen Gemeinschafter als Bauherren sind. Er hat einer unternehmerisch täti-
gen Gesellschaft kein Recht auf Vorsteuerabzug aus solchen Eingangsleistungen zugebilligt, die an 
ihre Gesellschafter ausgeführt worden sind. 



 
Anmerkung: Bei der Anschaffung, Modernisierung oder Renovierung von Gebäuden sollten Sie sich 
zwingend steuerlich beraten lassen, bevor Sie mit den Planungs- bzw. Baumaßnahmen beginnen. 

 
 
8. EuGH-Vorlagen zur Abgrenzung von Restaurationsleistungen (Dienstleistungen) 

und Lieferungen von Nahrungsmitteln 
 
Mit Beschlüssen vom 15.10. und 27.10.2009 hat der Bundesfinanzhof dem Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften (EuGH) mehrere Fragen vorgelegt, die die Abgrenzung von Restaurationsleis-
tungen (Dienstleistungen) und Lieferungen von Nahrungsmitteln betreffen.  
 
Eine Lieferung würde dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen, nicht hingegen – anders 
als in anderen Mitgliedstaaten – eine Restaurationsleistung, die im Inland mit dem Regelsteuersatz 
von 19 % besteuert wird. Es hängt deshalb von der Beurteilung als Lieferung oder Dienstleistung ab, 
ob die Umsätze dem Regelsteuersatz unterliegen oder nicht.  
 
In zwei Verfahren geht es um die Beurteilung der Abgabe von Speisen aus einem Imbisswagen mit 
z. T. überdachten Verzehrtheken oder Ablagebrettern. Ein weiteres Verfahren betrifft die Abgabe von 
Speisen in Kinofoyers, in denen Tische, Stühle und sonstige Verzehrvorrichtungen vorgehalten wa-
ren, und in einem weiteren Verfahren sind Leistungen eines Party-Service-Unternehmens zu beurtei-
len.  
 
Die erweiterte Ermächtigung der Mitgliedstaaten zur Einführung eines ermäßigten Steuersatzes nicht 
nur – wie bisher – für die Lieferung von Nahrungsmitteln, sondern zusätzlich auch für „Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen“ lässt aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht als zweifelhaft erschei-
nen, ob es sich bei der Abgabe von Speisen oder Mahlzeiten zum sofortigen Verzehr um eine Liefe-
rung handelt. Sollte dies zu bejahen sein, muss die Frage beantwortet werden, ob unter den Begriff 
Nahrungsmittel nur Nahrungsmittel „zum Mitnehmen“ fallen oder auch Speisen oder Mahlzeiten, die 
durch Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet worden 
sind. Hinsichtlich der Abgrenzung von Restaurationsleistung (Dienstleistung) und Lieferung ist zu 
klären, ob die Zubereitung der Speisen oder Mahlzeiten als ein wesentliches Dienstleistungselement 
zu berücksichtigen ist, das zusammen mit einer oder mehreren zusätzlichen Dienstleistungen der ein-
heitlichen Leistung das Gepräge einer Dienstleistung verleiht. 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.02.2010 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.02.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 25.02.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 



 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
November = 106,9; Oktober = 107,0; September = 106,9; August = 107,3; 
Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



 Das Wichtigste 
 aus dem Steuerrecht  

 
 Januar 2010 

 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. Bundesregierung verabschiedet Gesetz zur 
Wachstumsbeschleunigung 

2. Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-
Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Rege-
lungen in Planung 

3. Niedersächsisches Finanzgericht hält Solidari-
tätszuschlag für verfassungswidrig 

4. Einkünfteerzielungsabsicht bei jahrelangem 
Leerstand eines Gebäudes 

5. Steuerbegünstigte Entschädigung für Arbeitszeit-
reduzierung möglich 

6. Freibetrag für Betriebsveräußerung wird nur 
einmal im Leben gewährt und gilt einkünfteü-
bergreifend 

7. Die Sozialversicherungsgrenzen und Sachbe-
zugswerte 2010

 
 
1. Bundesregierung verabschiedet Gesetz zur Wachstumsbeschleunigung 
 
Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien ein steuerliches Sofortprogramm beschlossen, das 
zum 1.1.2010 in Kraft treten soll. Bei Drucklegung dieses Informationsschreibens waren die genauen 
Einzelheiten des Gesetzes noch nicht bekannt. Über die jeweiligen Neuregelungen werden wir Sie 
deshalb in einem der folgenden Schreiben im Detail informieren. Vorab möchten wir jedoch auf die 
von der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen hinweisen. So wurde u. a. festgelegt: 
 
Die Kinderfreibeträge für jedes Kind werden von 6.024 € ab dem Veranlagungszeitraum 2010 auf 
7.008 € angehoben. Zugleich wird das Kindergeld erhöht. Es steigt für jedes Kind um 20 €. Für das 
erste und zweite Kind gibt es 184 €, für das dritte 190 €, ab dem vierten Kind kommen 215 € zum 
Tragen. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € können ab 2010 in dem Jahr wieder abgeschrieben wer-
den, in dem sie angeschafft oder hergestellt werden. Alternativ dazu ist es auch möglich, einen Sam-
melposten für alle Wirtschaftsgüter zwischen 150 € und 1.000 € einzurichten. 
 
Der Umsatzsteuersatz bei Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe soll für 
Übernachtungen auf 7 % gesenkt werden. Betroffene Hotel- und Gaststättenbetriebe müssen rechtzei-
tig eine Anpassung der Buchhaltung vornehmen, sodass die Rechnungserstellung ab 2010 korrekt 
ablaufen kann. Maßgebend ist der Zeitpunkt, in dem der jeweilige Umsatz ausgeführt wird. Auf die 
Vertragsvereinbarung oder Rechnungsstellung kommt es hier nicht an. 
 
Die Idee bei der Einführung der Zinsschranke war, dass vor allem Konzerne, die in Deutschland 
Gewinne verbuchen, diese nicht einfach auf Tochtergesellschaften im Ausland verlagern können, um 



in Deutschland weniger oder keine Steuer zu zahlen. Die Regeln der Zinsschranke stellen krisenbe-
dingt für viele kleine und mittlere Unternehmen ein Problem dar. Deshalb wird unter anderem die 
Freigrenze von 1 Mio. € dauerhaft auf 3 Mio. € erhöht, um vor allem den Mittelstand zu entlasten.  
 
Bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen wird der Finanzierungsanteil bei Mieten und Pach-
ten für unbewegliche Wirtschaftsgüter von bisher 65 auf 50 % herabgesetzt. 
 
Bei den Verlustabzugsbeschränkungen („Mantelkauf“) soll die zeitliche Beschränkung bei der Sa-
nierungsklausel zur Verlustnutzung bei Anteilsübertragungen aufgehoben und der Übergang der Ver-
luste in Höhe der stillen Reserven zugelassen werden. 
 
Auch für Erben kommen Verbesserungen zum Tragen. Ziel ist, eine geringere Steuerbelastung für 
Geschwister und Geschwisterkinder zu erreichen. Vorgesehen ist ein neuer Steuertarif von 15 bis 
43 % (bis 31.12.2009 zwischen 30 und 50 %). Gleichzeitig werden auch die Bedingungen für die Un-
ternehmensnachfolge weiter verbessert. Bei der alten Regelung blieben 85 % des begünstigten Be-
triebsvermögens steuerfrei, wenn das Unternehmen 7 Jahre fortgeführt wurde und die Lohnsumme am 
Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 650 % der Ausgangssumme gesunken war. Die neue Rege-
lung sieht eine Verkürzung der Behaltensfrist auf 5 Jahre und der Lohnsumme auf 400 % vor. Die 
Lohnsummenregelung gilt nur bei mehr als 20 Mitarbeitern (vorher 10). Das unschädliche Verwal-
tungsvermögen darf weiterhin höchstens 50 % betragen. 100 % des begünstigten Betriebsvermögens 
blieben nach der ursprünglichen Regelung steuerfrei, wenn das Unternehmen 10 Jahre fortgeführt 
würde und die Lohnsumme am Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 1.000 % der Ausgangssum-
me gesunken war. Nach der neuen Regelung sind es 7 Jahre bei einer Lohnsumme von 700 %. Dies 
gilt nur bei Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten. Das unschädliche Verwaltungsvermögen darf 
in diesem Fall höchstens 10 % betragen. 
 
 
2. Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrecht-

licher Regelungen in Planung  
 
Das Gesetz dient vor allem der Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben. Dabei sollen folgende 
Maßnahmen – zum Teil erst ab 1.7.2010 - zum Tragen kommen:  
 
Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung: Die Altersvorsorgezulage soll unabhängig vom steuer-
rechtlichen Status der jeweiligen Person gewährt werden. Gleichzeitig werden im EU- und EWR-
Ausland gelegene selbst genutzte Wohnimmobilien in die steuerliche Förderung einbezogen.  
 
Die degressive Abschreibung wird auch auf Gebäude im EU- und EWR-Ausland ausgeweitet. Hier sei 
jedoch angemerkt, dass die degressive Gebäudeabschreibung in Deutschland auslaufendes Recht ist. 
Sie kann für neue Immobilien (Bauantrag/Kaufvertrag ab 1.1.2006) nicht mehr in Anspruch genom-
men werden.  
 
Spenden an Einrichtungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU liegen und dort als gemeinnüt-
zig anerkannt sind, werden beim Spender unter weiteren Voraussetzungen steuerlich berücksichtigt. 
 
Umsetzung der EU-Richtlinien: Die Steuer bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
für sonstige Leistungen soll mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die sonstige Leistung 
tatsächlich ausgeführt worden ist, entstehen. 
Die zusammenfassenden Meldungen sollen grundsätzlich bei innergemeinschaftlichen Warenliefe-
rungen monatlich abzugeben sein. Ausnahmeregelung (Abgabe quartalsweise) sollen gelten für Un-
ternehmer, die innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Lieferungen in geringer Höhe (bis zum 
31.12.2011: bis 100.000 € pro Quartal; ab 1.1.2012: bis 50.000 € pro Quartal) bewirken. 
 
Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen: Arbeitnehmer können für Anteile an ihren Unter-
nehmen bzw. an einem Mitarbeiterbeteiligungs-Sondervermögen auch dann eine Steuervergünstigung 
erhalten, wenn diese durch Entgeltumwandlung finanziert werden. 



 
 
3. Niedersächsisches Finanzgericht hält Solidaritätszuschlag für verfassungswidrig 
 
Seit 1991 (mit Unterbrechung) bzw. 1995 (durchgängig) wird der Solidaritätszuschlag im Wege einer 
Ergänzungsabgabe in Höhe von 5,5 % auf die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer erhoben.  
 
Das Niedersächsische Finanzgericht hält die andauernde Erhebung des Solidaritätszuschlags für ver-
fassungswidrig und legt das Klageverfahren dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Es 
ist davon überzeugt, dass die Ergänzungsabgabe nach dem Solidaritätszuschlagsgesetz spätestens ab 
dem Jahr 2007 ihre verfassungsrechtliche Berechtigung verloren hat. Eine Ergänzungsabgabe dient 
nach den Vorstellungen des Gesetzgebers nur der Deckung vorübergehender Bedarfsspitzen. Mit dem 
Solidaritätszuschlag sollen die Kosten der deutschen Einheit finanziert werden. Hierfür besteht nach 
Auffassung des Gerichts kein vorübergehender, sondern ein langfristiger Bedarf. Dieser darf nicht 
durch die Erhebung einer Ergänzungsabgabe gedeckt werden. 
 
Anmerkung: Über die Erfolgsaussichten des Klageverfahrens kann zur Zeit noch keine Aussage ge-
troffen werden. Gegebenenfalls sollten noch nicht bestandskräftige Bescheide angefochten und das 
Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des Musterverfahrens beantragt werden. 
 
 
4. Einkünfteerzielungsabsicht bei jahrelangem Leerstand eines Gebäudes 
 
Jahrelange Leerstände bei Gebäuden sind mittlerweile keine Seltenheit, insbesondere dann, wenn sie 
den Anforderungen an die Bedürfnisse des Marktes nicht mehr entsprechen. Jahrelange Leerstände 
bringen aber auch die Finanzverwaltung auf den Plan, wenn es darum geht, Werbungskosten für sol-
che Objekte geltend zu machen. Sie wird den steuerlichen Ansatz von Aufwendungen als Werbungs-
kosten in der Regel verneinen. 
 
Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemühungen, dass für das Objekt, so wie es 
baulich gestaltet ist, kein Markt besteht und die Immobilie deshalb nicht vermietbar ist, so muss der 
Steuerpflichtige – will er seine fortbestehende Vermietungsabsicht belegen – zielgerichtet darauf 
hinwirken, unter Umständen auch durch bauliche Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand 
des Objekts zu erreichen.  
 
Bleibt er untätig und nimmt den Leerstand auch künftig hin, spricht nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs vom 25.6.2009 dieses Verhalten gegen den endgültigen Entschluss zu vermieten 
oder – sollte er bei seinen bisherigen, vergeblichen Vermietungsbemühungen mit Einkünfteerzielung-
sabsicht gehandelt haben – für deren Aufgabe. Hier sei jedoch angemerkt, dass im entschiedenen Fall 
der Leerstand 30 Jahre betrug. 
 
 
5. Steuerbegünstigte Entschädigung für Arbeitszeitreduzierung möglich 
 
Zahlt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Abfindung, weil dieser seine Wochenarbeitszeit 
aufgrund eines Vertrags zur Änderung des Arbeitsverhältnisses unbefristet reduziert, so kann nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.8.2009 eine begünstigt zu besteuernde Entschädi-
gung vorliegen (Klarstellung der Rechtsprechung). 
 
In dem entschiedenen Fall ging die (klagende) Arbeitnehmerin auf die halbe Wochenstundenzahl und 
erhielt dafür von ihrer Arbeitgeberin eine Entschädigung in Höhe von 17.000 €. Finanzamt und Fi-
nanzgericht (FG) hatten eine steuerbegünstigte Entschädigung vor allem deshalb abgelehnt, weil das 
Arbeitsverhältnis nicht beendet worden sei. 
 
Diese Argumentation ließ der BFH nicht gelten. Eine Entschädigung im steuerlichen Sinne wird als 
Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt. Das Gesetz verlangt nicht, das Arbeits-



verhältnis müsse gänzlich beendet werden. Es setzt lediglich voraus, dass Einnahmen wegfallen und 
dass dafür Ersatz geleistet wird. So verhält es sich, wenn eine Vollzeitbeschäftigung in eine Teilzeit-
beschäftigung überführt und die Arbeitnehmerin dafür abgefunden wird.  
 
Der BFH konnte noch nicht endgültig über die Klage entscheiden. Das FG muss in einer neuen Ver-
handlung prüfen, ob die Arbeitnehmerin bei der Änderung ihres Arbeitsvertrags unter rechtlichem, 
wirtschaftlichem oder tatsächlichem Druck gehandelt hat. 
 
 
6. Freibetrag für Betriebsveräußerung wird nur einmal im Leben gewährt und gilt 

einkünfteübergreifend 
 
Der Jahreswechsel ist immer ein Termin, der auch entscheidend für die Aufgabe oder die Veräuße-
rung eines Teilbetriebes oder eines Betriebes im Ganzen ist. Hierfür können betroffene Steuerpflichti-
ge steuerliche Vorteile wie z. B. einen Freibetrag und einen ermäßigten Steuersatz nutzen. 
 
Bei Steuerpflichtigen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben oder im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauernd berufsunfähig sind, wird der Veräußerungsgewinn eines Betriebes auf Antrag zur Ein-
kommensteuer nur herangezogen, soweit er den Freibetrag von 45.000 € übersteigt. Er ermäßigt sich 
um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € übersteigt.  
 
Dabei gilt zu beachten, dass der Freibetrag dem Steuerpflichtigen nur einmal im Leben gewährt 

wird, allerdings stets in voller Höhe. Es kommt nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige einen 

ganzen Gewerbebetrieb, einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil veräußert. 
 
Wurde der Freibetrag in der Vergangenheit (Ausnahme vor 1996) einmal gewährt, entfällt er für die 
Zukunft. Hier gilt es genau zu überlegen, ob und für welchen Betriebsteil oder Betrieb man diesen in 
Anspruch nimmt. Es kommt z. B. auch nicht darauf an, ob der Freibetrag zu Recht gewährt worden ist 
oder nicht, weil kein Antrag gestellt wurde, sondern das Finanzamt diesen von sich aus angesetzt hat. 
Entscheidend ist allein, dass er sich auf die Steuerfestsetzung ausgewirkt hat und die Steuervergünsti-
gung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.  
 
Der Grundsatz, dass der Freibetrag nur einmal zum Tragen kommt, gilt auch einkünfteübergreifend. 

Wurde er also z. B. im Zusammenhang mit der Aufgabe einer freiberuflichen Praxis verbraucht, kann 
er bei der Aufgabe oder Veräußerung eines Gewerbebetriebs nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Soll der Freibetrag erst für einen späteren Veräußerungsgewinn in Betracht kommen, muss der Steu-
erpflichtige – wenn noch möglich – die Steuerfestsetzung anfechten, in dem ihm die Steuervergünsti-
gung trotz Fehlens eines entsprechenden Antrags gewährt wurde.  
 
 
7. Die Sozialversicherungsgrenzen und Sachbezugswerte 2010 
 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie 
für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für 
das Jahr 2010 gelten folgende Größen: 
 
• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 

49.950 € bzw. im Monat mehr als 4.162,50 € verdienen. 
 
• Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 45.000 € bzw. 

von monatlich höchstens 3.750 € berechnet. 
 
• Die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 66.000 € 

(alte Bundesländer – aBL) bzw. 55.800 € (neue Bundesländer – nBL) im Jahr. 



 
• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 5.500 € (aBL) bzw. 

4.650 € (nBL) monatlich berechnet. 
 
• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung beträgt 2.555 € (aBL) / 2.170 € (nBL) monatlich. 
 
• Die Geringfügigkeitsgrenze ist bei 400 € monatlich geblieben. 
 
Die Beitragssätze für die Krankenversicherung wurden bereits ab dem 1.1.2009 einheitlich für das 
ganze Bundesgebiet auf 14,6 % festgelegt. Zuzüglich den von den Versicherten allein zu tragenden 
0,9 % bedeutet das einen Beitragssatz von 15,5 %. Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung beträgt 
1,95 % bzw. bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,2 %; der Rentenversi-
cherungsbeitragssatz 19,9 %. Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung bleibt bei 2,8 %. 
 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Bei der Krankenversicherung hat der Arbeitnehmer 0,9 % 
selbst zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom 
Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer 
trägt hier 1,475 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,725 %) 
und der Arbeitgeber 0,475 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 
 
Anmerkung: Seit dem 1.1.2009 besteht Krankenversicherungspflicht für alle! Mit der Gesundheitsre-
form 2007 wurde sichergestellt, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Gesundheitsschutz erhalten. 
Wer den Versicherungsschutz verloren hat, wird wieder krankenversichert. Dies gilt sowohl in der 
gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung. 
 
Sachbezugswerte 2010: Der Wert für Verpflegung wird ab 1.1.2010 auf 215 € angehoben (Frühstück 
47 €, Mittag- und Abendessen je 84 €). Der Wert für die Unterkunft beträgt 204 €. 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 11.01.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 27.01.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Oktober = 107,0; September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 
107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8;  Februar = 106,9 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


